Die eigene Kosmetiklinie - von der Idee zur Wirklichkeit


Auch im kommenden neuen Jahrtausend sucht der Verbraucher das Besondere
- das gilt ebenso für den Besuch bei der Kosmetikerin. Individualität -
ein Schlagwort zum Millenniumswechsel - spielt dabei eine entscheidende
Rolle, denn zunehmend sind Kundinnen und Kunden auf der Suche nach dem
ganz exklusiven Erlebnis. Eine eigene Kosmetik-Linie ist eine
Marketing-Idee, die diesem Kundenwunsch entgegen kommt. Wer sich
gedanklich mit der Einführung einer eigenen Linie befaßt und eine
sogenannte Lohnherstellung in Erwägung zieht, sollte sich jedoch mit den
gesetzlichen Rahmenbedingungen wie den üblichen Verfahrensschritten von
der Idee bis zur Markteinführung vertraut machen.


Wahrscheinlich haben Sie schon konkrete Vorstellungen von einer eigenen
Linie - welche Wirkstoffe verwendet werden oder wie die Flacons aussehen
sollen. Ein ebenso genaues Bild sollten Sie sich vom Lohnhersteller
machen, dem Sie einen Auftrag erteilen wollen, um vor späteren
Enttäuschungen gefeit zu sein. Wichtige Eindrücke lassen sich bei einem
Besuch des Lieferanten sammeln. Bei diesem im Fachjargon „Audit“
genannten Firmenbesuch können Sie sich von seiner Kompetenz im Bereich
der K-GMP (Good Manufacturing Practice) überzeugen und erste
Vereinbarungen zur Zusammenarbeit treffen. Dazu zählen die
Rahmenbedingungen des Auftrages: Wer liefert z.B. die Rezeptur für die
herzustellenden Produkte, welche der beiden Parteien beschafft Rohstoffe
und Rohstoffdokumente? Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg
eines zukünftigen Produktes oder einer Produktlinie ist jedoch die
Zusammensetzung des Kosmetikums. Entwickelt der Lohnhersteller kostenlos
eine Rezeptur, kann diese Leistung bei der späteren Produktion
verrechnet werden. Eine gesetzliche Forderung für die Hinterlegung der
entwickelten Rezeptur beim Auftraggeber gibt es übrigens nicht. Sinnvoll
ist es daher, vorab schriftlich zu fixieren, welche Personen für welchen
Zeitraum Kenntnis und Zugang zu den Rezepturen haben. Ganz wichtig ist
ebenso die Regelung der Exklusivität: Wenn Sie als Auftraggeber
Sicherheit haben möchten, daß Ihr Produkt nicht auch bei konkurrierenden
Marken in gleicher Zusammensetzung abgefüllt und auf den Markt gebracht
wird, sollte eine Ausschließlichkeits-Vereinbarung getroffen werden.

Wichtige Vertrags- und Vereinbarungspunkte
Um sich als Auftraggeber vor späteren, unliebsamen Überraschungen und
(finanziellem) Schaden zu schützen, müssen jedoch weitere wichtige
Punkte vor dem ersten Arbeitsschritt geklärt werden. Dazu gehören z.B.
Lieferzeiten, Preissteigerungsgrenzen und Zahlungskonditionen sowie bei
welchem Vertragspartner die Verantwortung für Qualitätskontrollen liegt.
Aber ebenso Warentransport, Lagerung und der Übergangszeitpunkt der
Haftung, z.B. „Werkstor Lohnhersteller“ müssen verbindlich geregelt
sein. Zusätzliche Verhandlungspunkte sind u.a. Laufzeit des
Belieferungsvertrages und Nachbesserungskonditionen, die
Kostenverteilung bei nicht nachbesserbaren Schäden (z.B. maximal der
Auftragswert), sowie eine Entbindung aus den Vertragspflichten bei
Lieferschwierigkeiten. Empfehlenswert ist es auch, die Mitarbeit
eventueller Zulieferer und Mitproduzenten anmeldepflichtig zu machen, um
eine Transparenz der Produktion zu erreichen. Vergessen Sie auch nicht,
das Projekt durch eine Produzentenhaftpflichtversicherung abzusichern!
Sich um den täglichen Arbeitsablauf im Institut zu kümmern und
gleichzeitig auch rechtliche Verpflichtungen wahrzunehmen, die mit dem
Vertrieb einer eigenen Kosmetikserie einhergehen, stellt für viele
jedoch eine zusätzliche Arbeitsbelastung dar. Als vorteilhaft hat sich
die Möglichkeit erwiesen, bereits im Vorfeld eine Vereinbarung zu
treffen, wonach der Lohnhersteller gemäß §5b1 KVO als „Beauftragter“
Verpflichtungen des Vertreibers übernimmt. Dies wird auch durch die
BDIH-Lohnhersteller befürwortet. So kann der Lohnhersteller bereits
parallel zur Entwicklungsarbeit z.B. die zur Produktherstellung
geforderte Dokumentation durchführen.

Produkte auf dem Prüfstand
Sind die Verantwortlichkeiten für den Einkauf, Wirkstoffkonzepte,
Chargengrößen und Lieferzeiten bei den Vertragspartnern verbindlich
geregelt, wie auch die Verpackung des eigentlichen Produktes unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben konzipiert, werden vom
Lohnhersteller Muster entwickelt und Ihnen als Auftraggeber zur Prüfung
vorgelegt. Erst nach eingehender Begutachtung des Test-Produktes und
entsprechenden, eventuellen Änderungen sollte schließlich ein
sogenanntes „Freigabe-Dokument“ erteilt werden, das die Phase der
Produktentwicklung abschließt. Eine gründliche Prüfung des Test-Musters
ist Voraussetzung, denn für den Lohnhersteller beginnt mit der Freigabe
eine kostenintensive Phase von Testdurchführungen und Dokumentationen.
Jede weitere Änderung ist daher meist mit Zusatzkosten verknüpft.

Der Prototyp
Bevor Ihre neue Produktserie nun in größeren Stückzahlen produziert und
an Ihre Kundinnen gebracht werden kann, wird zunächst ein erster
Probeauftrag erteilt und im Pilotmaßstab eine Nullcharge abgefüllt, da
zwischen Labormustern und maschinell gefertigten Produkten Unterschiede
bestehen können. Doch „Nullserie“ ist nicht gleich „Nullnummer“. Mit
diesem Prototypen ist nämlich die Zeit für einen umfassenden
Verbrauchertest gekommen. Mit der Nullserie können auch die endgültigen
Herstellungs- und Prüfvorschriften festgelegt werden. Erst jetzt, nach
einem „Probelauf“, wird Ihnen ein gewissenhafter Lohnhersteller eine
verbindliche Preiskalkulation nennen können. Im Angebot enthalten sind
dann Stornokosten, Kosten für separate Dienstleistungen sowie für eine
Änderung der Auftragsmenge.

Wissen, was drin steckt
Ein Quentchen hiervon, ein Tröpfchen davon - was genau im neuen Produkt
steckt, muß genauestens aufgeführt und den entsprechenden Behörden
zugänglich gemacht werden. Haben sich Hersteller und Auftraggeber auf
eine Rezeptur geeinigt, muß das Produkt deklariert werden. Der BDIH hat
dafür eine sogenannte GIZ-(Giftinformations-Zentrale)Meldediskette
entwickelt, die auch dazu dient, das Bundesamt für Gesundheit (BgVV)
gemäß §5d2 KVO in Kenntnis zu setzen. Rohstoffunterlagen und Rezeptur
gehen dann im Kundenauftrag an den Toxikologen, der gemäß § 5b1.4 KVO
eine Sicherheitsbewertung durchführt, sowie zur Durchführung eines
Wirksamkeitstests an ein Testlabor (& 5b1.7 KVO). Ein Produkt oder eine
Produktlinie müssen jedoch noch weitere Prüfungen bestehen. In Absprache
mit dem Kunden wird das Produkt z.B. einem Konservierungsbelastungstest
auf mikrobiologische Stabilität unter Anwendungsbedingungen unterzogen.
Jedes Produkt ohne Verfallsdatum muß - so fordert es der Gesetzgeber -
eine Stabilität von mindestens 30 Monaten aufweisen. In der Regel dauern
allein diese Produkttests bereits drei Monate. Zwar gibt es schon
moderne Analytik, wie etwa die Oszillationsmethode, mit der dieser
Zeitrahmen abgekürzt werden kann, doch sind diese Analysemethoden noch
nicht so weit fortgeschritten, daß sie in der Praxis Anwendung finden.
Auch wenn diese Untersuchungsmethoden, Tests und Probeläufe auf den
ersten Blick zeitaufwendig erscheinen, so dienen sie auch Ihrer
Sicherheit als Unternehmer, Ihren Kundinnen ein professionell
entwickeltes, einwandfreies und wirksames Produkt anbieten zu können.
Und das erfordert Zeit. „Schnellschüsse“ wird es bei professionell
arbeitenden Lohnherstellern nicht geben. Und auch Sie als Auftraggeberin
werden sich in Geduld fassen müssen, bis Sie Ihre Klientel mit einer
eigenen, individuell kreierten Linie verwöhnen können. Zwischen vier und
neun Monaten kann es dauern, bis Ihr Name auf einer neu lancierten
Kosmetiklinie zu sehen sein wird - Zeit genug, um Ihre Kundinnen auf das
neue Beauty-Erlebnis neugierig zu machen.


 



